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(57) Zusammenfassung: Dargestellt und beschrieben ist ein
Packungsmantel (10', 10'') aus einem Verbundmaterial zur
Herstellung einer Packung (15', 15''), umfassend: eine Man-
telfläche (17), eine Längsnaht (11), die zwei Kanten des Ver-
bundmaterials zu einem umlaufenden Packungsmantel (10',
10'') verbindet, und zwei Scheinfaltlinien (18), die durch die
Mantelfläche (17) verlaufen, wobei der Packungsmantel (10',
10'') entlang von beiden Scheinfaltlinien (18) gefaltet ist. Um
die Herstellung von Packungen mit komplexer Geometrie
zu ermöglichen, ist vorgesehen, dass der Packungsmantel
(10', 10'') im Bereich der Mantelfläche (17) außer den bei-
den Scheinfaltlinien (18) keine weiteren bzw. keine durchge-
henden Faltlinien aufweist. Dargestellt und beschrieben sind
zudem eine Packung (15', 15'') aus einem derartigen Pa-
ckungsmantel (10', 10'') sowie ein Verfahren zur Herstellung
einer Packung (15', 15'') aus einem derartigen Packungs-
mantel (10', 10'').
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Packungsmantel
aus einem Verbundmaterial zur Herstellung einer Pa-
ckung, umfassend: eine Mantelfläche, eine Längs-
naht, die zwei Kanten des Verbundmaterials zu ei-
nem umlaufenden Packungsmantel verbindet, und
zwei Scheinfaltlinien, die durch die Mantelfläche ver-
laufen, wobei der Packungsmantel entlang von bei-
den Scheinfaltlinien gefaltet ist.

[0002] Die Erfindung betrifft zudem eine Packung
aus einem Verbundmaterial, wobei die Packung aus
einem zuvor genannten Packungsmantel hergestellt
ist und wobei die Packung im Bereich der Bodenflä-
chen und im Bereich der Giebelflächen verschlossen
ist.

[0003] Die Erfindung betrifft schließlich ein Verfah-
ren zur Herstellung einer Packung aus einem Pa-
ckungsmantel aus einem Verbundmaterial.

[0004] Packungen können auf unterschiedliche Wei-
sen und aus verschiedensten Materialien hergestellt
werden. Eine weit verbreitete Möglichkeit ihrer Her-
stellung besteht darin, aus dem Verpackungsmaterial
einen Zuschnitt herzustellen, aus dem durch Falten
und weitere Schritte zunächst ein Packungsmantel
und schließlich eine Verpackung entsteht, die gefüllt
und verschlossen eine Packung bildet. Diese Her-
stellungsart hat unter anderem den Vorteil, dass die
Zuschnitte und Packungsmäntel sehr flach sind und
somit platzsparend gestapelt und transportiert wer-
den können. Auf diese Weise können die Zuschnitte
bzw. Packungsmäntel an einem Ort hergestellt wer-
den und die Auffaltung und Befüllung der Packungs-
mäntel kann an einem anderen Ort erfolgen. Als Ma-
terial werden häufig Verbundstoffe eingesetzt, bei-
spielsweise ein Verbund aus mehreren dünnen La-
gen aus Papier, Pappe, Kunststoff oder Metall, insbe-
sondere Aluminium. Solche Packungen sind seit lan-
gem bekannt und finden insbesondere in der Lebens-
mittelindustrie große Verbreitung.

[0005] Ein erster Herstellungsschritt besteht häufig
darin, aus einem Zuschnitt durch Falten und Ver-
schweißen oder Verkleben einer Naht einen umlau-
fenden Packungsmantel zu erzeugen. Die Faltung
des Zuschnitts erfolgt üblicherweise entlang von ge-
prägten Faltlinien. Die Lage der Faltlinien entspricht
dabei der Lage der Kanten der aus dem Packungs-
mantel herzustellenden Verpackung. Dies hat den
Vorteil, dass der Zuschnitt und der Packungsman-
tel ausschließlich an Stellen gefaltet werden, die
bei der fertigen Verpackung ohnehin gefaltet sind.
Ein Verfahren zur Herstellung einer Verpackung aus
einem Packungsmantel ist beispielsweise aus der
WO 2015/003852 A9 bekannt (dort insbesondere
Fig. 1A bis Fig. 1E). Die dort beschriebene Verpa-

ckung weist eine rechteckige Querschnittsfläche auf
und ist insgesamt quaderförmig.

[0006] Neben Verpackungen mit viereckigen Quer-
schnittsflächen sind auch Verpackungen mit Quer-
schnittsflächen bekannt, die mehr als vier Ecken
aufweisen. Aus der EP 0 936 150 B1 oder der
US 6,042,527 A sind beispielsweise Verpackun-
gen mit achteckiger Querschnittsfläche bekannt. Die
Form der Verpackungen wird durch zusätzliche Falt-
linien in den Zuschnitten erreicht.

[0007] Ein Nachteil der Faltung der Packungsmän-
tel entlang der späteren Verpackungskanten liegt je-
doch darin, dass ausschließlich Verpackungen mit
eckigen Querschnittsflächen hergestellt werden kön-
nen. Zudem können ausschließlich Verpackungen
hergestellt werden, deren Querschnittsfläche in ver-
tikaler Richtung der Verpackung identisch ist. Alter-
native Gestaltungen wie beispielsweise Rundungen
oder Freiformen anstelle der Kanten sind hingegen
nicht möglich.

[0008] Packungsmäntel („sleeves”) und daraus her-
gestellte Packungen („container”) sind auch aus der
EP 0 027 350 A1 bekannt. Durch den dort beschrie-
benen Packungsmantel können Verpackungen her-
gestellt werden, deren Querschnittsfläche sich in ver-
tikaler Richtung verändert (viereckige Querschnitts-
flächen am Giebel und am Boden, dazwischen acht-
eckige Querschnittsfläche). Auch diese Verpackung
weist jedoch ausschließlich eckige Querschnittsflä-
chen auf. Alternative Gestaltungen wie beispielswei-
se Rundungen oder Freiformen anstelle der Kanten
werden auch in der EP 0 027 350 A1 nicht beschrie-
ben. Der dort beschriebene Packungsmantel besteht
zudem nicht aus Verbundmaterial, sondern aus Pap-
pe oder Wellpappe. Für die Befüllung mit Flüssigkei-
ten wird ein Innenbeutel aus Kunststoffvorgeschla-
gen.

[0009] Packungsmäntel und daraus hergestellte
Verpackungen werden auch in der GB 808,223 A be-
schrieben. Dort wird zunächst eine lange Material-
bahn aus Pappe mit Faltlinien versehen und anschlie-
ßend mit einer Kunststoffschicht beschichtet (Fig. 6).
Nach dem Erzeugen einer Längsnaht (Fig. 7) wird
die Materialbahn zu einem Schlauch mit einem recht-
eckigen Querschnitt aufgefaltet (Fig. 8). Die beiden
Seitenflächen des Schlauches werden anschließend
nach innen gefaltet, wodurch der Schlauch eine fla-
che Form einnimmt (Fig. 9). In bestimmten Abstän-
den werden quer verlaufenden Nähte erzeugt, ent-
lang von denen der Schlauch gefaltet werden kann
und somit einen Stapel bildet (Fig. 10). Durch eine
Trennung des Schlauches im Bereich der quer ver-
laufenden Nähte werden einzelne Packungsmäntel
erhalten, die bereits einseitig – durch die quer verlau-
fende Naht – verschlossen sind. Ein Nachteil dieser
Vorgehensweise liegt darin, dass die Packungsmän-
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tel bereits bei ihrer Abtrennung von dem Schlauch
entlang von sechs Faltlinien gefaltet sind, von denen
vier Faltlinien die Kanten der späteren Verpackung
bilden. Auch diese Packungsmäntel eignen sich da-
her nur zur Herstellung von Verpackungen mit recht-
eckigen Querschnittsflächen.

[0010] Ein weiterer Packungsmantel und eine
daraus hergestellte Verpackung werden in der
WO 97/32787 A2 beschrieben. Auch bei diesem Pa-
ckungsmantel sind jedoch im Bereich der Mantelflä-
che zahlreiche Faltlinien vorgesehen, von denen eini-
ge die späteren Kanten der daraus hergestellten Ver-
packung bilden. Auch diese Packungsmäntel eignen
sich daher nur für die Herstellung von Packungen mit
eckigen – in vertikaler Richtung gleich bleibenden –
Querschnittsflächen.

[0011] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung
die Aufgabe zugrunde, den eingangs beschriebenen
und zuvor näher erläuterten Packungsmantel derart
auszugestalten, dass die Herstellung von Packungen
mit komplexerer Geometrie ermöglicht wird.

[0012] Diese Aufgabe wird zunächst bei einem Pa-
ckungsmantel nach dem Oberbegriff von Patentan-
spruch 1 dadurch gelöst, dass der Packungsmantel
im Bereich der Mantelfläche zwischen den beiden
Scheinfaltlinien keine weiteren Faltlinien aufweist.

[0013] Als ,Mantelfläche' ist diejenige Fläche be-
zeichnet, die sich zwischen den Giebelflächen des
Giebelbereichs und den Bodenflächen des Bodenbe-
reichs des Packungsmantels befindet. Bei herkömm-
lichen Packungen entspricht danach die Mantelfläche
also der Summe aus Vorder- und Rückseite sowie
den beiden Seiten einer Packung.

[0014] Eine alternative Lösung der Aufgabe wird
bei einem Packungsmantel nach dem Oberbegriff
von Patentanspruch 2 dadurch gelöst, dass der Pa-
ckungsmantel im Bereich der Mantelfläche zwischen
den beiden Scheinfaltlinien keine durchgehenden
Faltlinien aufweist und dass auf der anderen Seite
des Packungsmantels wenigstens eine der Faltlinien
wenigstens abschnittsweise unterbrochen, aufgeteilt,
gebogen und/oder ungerade verläuft. Unter „durch-
gehenden” Faltlinien werden dabei Faltlinien verstan-
den, die die Mantelfläche vollständig durchqueren,
beispielsweise von den Bodenflächen zu den Giebel-
flächen.

[0015] Nach einer weiteren Lehre der Erfindung ge-
mäß der zweiten Alternative sind die auf der hinte-
ren Teilfläche angeordneten Faltlinien als Faltlinien-
stümpfe ausgebildet. Unter „Faltlinienstümpfen” sind
kurze Abschnitte von Faltlinien zu verstehen, wel-
che unmittelbar benachbart zum Bodenbereich und/
oder Giebelbereich angeordnet sind. Dies hat Vor-
teile beim Falten, Verschließen und Versiegeln bei-

spielsweise bei der Herstellung des Bodenbereiches
auf einem Dorn, da so in den Ecken keine Undichtig-
keiten durch Taschen od. dgl. auftreten können.

[0016] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind
die auf der hinteren Teilfläche angeordneten Faltlini-
en als aufgeteilte und vorzugsweise im Wesentlichen
parallel zueinander verlaufende Faltlinien ausgebil-
det. Auf diese Weise können die herkömmlichen Kan-
tenbereiche mit im Wesentlichen rechteckigem Quer-
schnitt „aufgelöst” und durch polygone Querschnitte
ersetzt werden, was – insbesondere bei der Rücksei-
te einer Getränkepackung, die zum sofortigen Ver-
zehr aus der Packung bestimmt ist – eine ergono-
mische Handhabung erlaubt, da sich eine „abgerun-
dete” bzw. „angefaste” Packungsrückseite sehr gut
der diese umschließenden Greiffinger einer Hand an-
passt.

[0017] Der erfindungsgemäße Packungsmantel be-
steht für beide Alternativen aus einem Verbundmate-
rial und dient zur Herstellung einer beispielsweise für
Getränke oder andere flüssige Lebensmittel geeigne-
ten Packung. Insbesondere kann der Packungsman-
tel aus einem Verbund aus mehreren dünnen Lagen
aus Papier, Pappe, Kunststoff und/oder Metall, ins-
besondere Aluminium als Sauerstoffbarriere, beste-
hen. Vorzugsweise ist der Packungsmantel einteilig
ausgeführt. Der Packungsmantel umfasst eine vorde-
re durchgehende Mantelfläche, die bei einer daraus
hergestellten Packung nach vorne gewölbt ist und die
Vorderfläche und Teile der beiden Seitenflächen er-
setzt.

[0018] Der Packungsmantel umfasst weiterhin eine
Längsnaht, die zwei gegenüber liegende Enden des
Verbundmaterials zu einem umlaufenden Packungs-
mantel verbindet. Mittels der Längsnaht kann aus ei-
nem flachen – meist rechteckigen – Zuschnitt ein in
Umfangsrichtung geschlossener, schlauchartiger Pa-
ckungsmantel hergestellt werden. Vorzugsweise ist
das Verbundmaterial im Bereich der Längsnaht in
für sich bekannter Weise am inneren Ende des Zu-
schnitts umgelegt und „geschält” und umfasst somit
in diesem Bereich weniger Lagen als in den übrigen
Bereichen. Dadurch wird auch die dem Produkt aus-
gesetzte innere Kante der Packung zuverlässig ver-
schlossen, damit keine Feuchtigkeit in das Verbund-
material eindringen kann.

[0019] Der Packungsmantel weist zwei Öffnungen
auf, eine im Bereich der Bodenfläche und wobei die
andere im Bereich der Giebelfläche. Die Längsnaht
kann beispielsweise durch Verkleben und/oder Ver-
schweißen erzeugt werden. Aufgrund der Längsnaht
werden derartige Packungsmäntel auch als längs-
nahtgesiegelte Packungsmäntel bezeichnet.

[0020] Der erfindungsgemäße Packungsmantel
weist zudem zwei ,Scheinfaltlinien' auf, die durch die
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Mantelfläche verlaufen. Diese Scheinfaltlinien sollen
– wie auch herkömmliche Faltlinien – das Falten des
Packungsmantels erleichtern. Diese Faltlinien wer-
den als ,Scheinfaltlinien' bezeichnet, da diese nur
beim Flachfalten des Packungsmantels genutzt wer-
den, jedoch beim Auffalten zur Herstellung der zu
befüllenden Verpackung wieder gerade gefaltet wer-
den. Sie können durch Materialschwächungen er-
zeugt werden, wobei zum Erhalt des flüssigkeitsdich-
ten Zustandes des Verbundmaterials keine Perfo-
rationen, sondern so genannte „Rillungen” verwen-
det werden. Rillungen sind linienförmige Materialver-
drängungen, die mit Stanz- oder Druckwerkzeugen in
das Verbundmaterial eingeprägt oder eingerollt wer-
den. Die beiden Scheinfaltlinien sind gerade und ver-
laufen parallel zueinander. Der Packungsmantel ist
entlang von beiden Scheinfaltlinien gefaltet.

[0021] Der Erfindung liegt also die Idee zugrunde,
den Packungsmantel nicht entlang von Faltlinien zu
falten, die die Kanten der aus dem Packungsman-
tel hergestellten Packung bilden. Der Packungsman-
tel soll also nicht an Faltlinien gefaltet werden, die
die vordere Fläche, die hintere Fläche und die bei-
den Seitenflächen der Packung voneinander abgren-
zen. Stattdessen wird im Bereich der Mantelfläche
ganz oder teilweise auf echte Faltlinien verzichtet und
soll der Packungsmantel ausschließlich entlang die-
ser Scheinfaltlinien gefaltet werden, die jedoch spä-
ter keine Kanten der Packung bilden. Dies ermöglicht
eine freie Gestaltung der Packungsgeometrie und er-
laubt insbesondere die Herstellung von Packungen
mit nahezu beliebigen Querschnitten. Insbesonde-
re ist die Herstellung von Packungen mit gewölbten
Oberflächen ohne Faltkanten möglich.

[0022] In weiterer Ausgestaltung des Packungsman-
tels ist vorgesehen, dass aus einem Zuschnitt durch
Faltung entlang von beiden Scheinfaltlinien um einen
Winkel von jeweils etwa 180° ein Packungsmantel
gebildet wird. Die Faltung um einen Winkel von etwa
180° ermöglicht besonders flache Packungsmäntel.
Dies erlaubt eine platzsparende Stapelung von Pa-
ckungsmänteln, da diese dicht auf dicht aneinander
liegen und so unter optimaler Ausnutzung des Volu-
mens einen Transport zur Abfüllanlage ermöglichen.
Auf diese Weise können die Packungsmäntel an ei-
nem anderen Ort hergestellt werden als die Befüllung
und Herstellung der fertigen Packungen erfolgt. Vor-
zugsweise ist der Packungsmantel entlang von bei-
den Scheinfaltlinien nach außen gefaltet.

[0023] Eine weitere Ausgestaltung des Packungs-
mantels zeichnet sich aus durch Bodenflächen und
Giebelflächen, die auf gegenüberliegenden Seiten
der Mantelfläche angeordnet sind. Vorzugsweise
sind die Giebelflächen – bei einer stehenden Verpa-
ckung – oberhalb der Mantelfläche und die Bodenflä-
chen unterhalb der Mantelfläche angeordnet.

[0024] Zu dieser Ausgestaltung des Packungsman-
tels wird weiter vorgeschlagen, dass die Boden-
flächen und die Giebelflächen jeweils zwei Recht-
ecksflächen bzw. Giebelflächen und sechs Dreiecks-
flächen umfassen. Vorzugsweise sind sowohl die
Rechtecksflächen bzw. Giebelflächen als auch die
Dreiecksflächen von Faltlinien umgeben bzw. be-
grenzt. Die Rechtecksflächen dienen der Faltung des
Bodens und des Giebels der Verpackung. Die Drei-
ecksflächen dienen dazu, dass überschüssige Ver-
bundmaterial zu abstehenden „Ohren” zu falten, die
anschließend an die Packungsseiten angelegt wer-
den.

[0025] Hierzu wird weiter vorgeschlagen, dass die
Scheinfaltlinien durch den Berührungspunkt von drei
benachbarten Dreiecksflächen der Bodenfläche und
durch den Berührungspunkt von drei benachbarten
Dreiecksflächen der Giebelflächen verlaufen. Diese
Anordnung der Scheinfaltlinien hat den Vorteil, dass
die Scheinfaltlinien an einer Stelle durch die Boden-
fläche und die Giebelfläche verlaufen, an denen diese
Flächen ohnehin gefaltet werden müssen, beispiels-
weise zur Bildung von „Ohren”. Die Faltung des Pa-
ckungsmantels entlang der Scheinfaltlinien führt da-
her bereits zu einer „Vorfaltung” der mittig durch die
„Ohren” verlaufenden Faltlinie. Ein weiterer Vorteil
der mittigen Anordnung der Scheinfaltlinien liegt dar-
in, dass die Scheinfaltlinien den Raum für die Ge-
staltung der Kantenbereiche der Verpackung mög-
lichst wenig begrenzen. Es kann vorgesehen sein,
dass zwei der Dreiecksflächen der Bodenfläche und/
oder der Giebelfläche etwa den gleichen Flächen-
inhalt aufweisen. Alternativ kann vorgesehen sein,
dass alle drei Dreiecksflächen der Bodenfläche und/
oder der Giebelfläche unterschiedliche Flächeninhal-
te aufweisen.

[0026] Nach einer weiteren Lehre der Erfindung ist
vorgesehen, dass die Giebelfläche auf der Rücksei-
te des Packungsmantels eine geringere Länge auf-
weist als die Länge der Giebelfläche auf der Vorder-
seite des Packungsmantels. Diese Gestaltung führt
dazu, dass die vordere Fläche der Packung eine ge-
ringere Höhe aufweist als die hintere Fläche der Pa-
ckung. Die Packung weist also eine schräg nach vorn
geneigte Oberseite auf („Schräggiebelpackung”)

[0027] In weitere Ausgestaltung der Erfindung weist
die Vorderseite des Packungsmantels eine vordere
Giebelfläche aufweist, welche zur Mantelfläche durch
eine wenigstens abschnittsweise konvex gebogene
Vorderkante abgegrenzt ist. Auf diese Weise wird die
Giebelfläche, die ja nach hinten durch die Stegnaht
begrenzt ist, nach vorne hin vergrößert und erlaubt
so das Aufbringen eines Ausgießelements mit einem
größeren Durchmesser. Zusätzlich kann die vordere
Giebelfläche (12G) auch in den oberen Eckbereichen
konvex gebogene Prägelinien aufweisen, wodurch
die Giebelfläche eine einheitliche, an eine Ellipse er-
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innernde Gestalt annimmt, in deren Mitte ein Ausgie-
ßelement angeordnet sein kann. Dazu ist zweckmä-
ßiger Weise mittig auf der vorderen Giebelfläche eine
Schwächungszone, beispielsweise als sog. ,überbe-
schichtetes Loch', vorgesehen.

[0028] Eine weitere Ausbildung des Packungsman-
tels sieht vor, dass die Scheinfaltlinien auf der Au-
ßenseite des Packungsmantels und die Faltlinien der
Rückseite des Packungsmantels auf der Innenseite
des Packungsmantels gerillt sind. Dies führt zu einer
einfacheren Herstellung bei der Rill- bzw. Präge-Be-
handlung der Verbundmaterialbahn vor dem Schnei-
den der einzelnen Zuschnitte. Auch kann eine Kom-
bination aus beiden Rill- bzw. Prägerichtungen vor-
gesehen sein.

[0029] Die zuvor beschriebene Aufgabe wird auch
gelöst durch eine Packung aus einem Verbundmate-
rial, wobei die Packung aus einem Packungsmantel
nach einem der Ansprüche 1 bis 14 hergestellt ist,
und wobei die Packung im Bereich der Bodenflächen
und im Bereich der Giebelflächen verschlossen ist.
Die Packung ist dadurch gekennzeichnet, dass die
Packung im Bereich der Mantelfläche keine durchge-
henden geraden Faltkanten aufweist.

[0030] Da die Packung aus einem der zuvor be-
schriebenen Packungsmäntel hergestellt wird, treten
viele Eigenschaften und Vorteile des Packungsman-
tels auch bei der Packung auf. Ein besonderer Vorteil
liegt darin, dass die Packung im Bereich ihrer Mantel-
fläche keine eckige Faltkanten aufweist, obgleich sie
aus einem Packungsmantel hergestellt wurde, der an
zwei Stellen gefaltet ist. Dies wird dadurch erreicht,
dass der Packungsmantel bei der Herstellung der Pa-
ckung entlang der beiden Scheinfaltlinien „zurückge-
faltet” wird, sodass die an die Scheinfaltlinien angren-
zenden Teilbereiche der Mantelfläche jeweils wieder
etwa stetig in einander übergehen. Die Scheinfaltli-
nien bilden also nicht die Kanten der Packung, son-
dern liegen – kaum sichtbar – in deren Mantelfläche.
Anstelle von geraden, winkligen Faltkanten soll al-
so eine Packung mit einer Individuell geformten, bei-
spielsweise gekrümmten Mantelfläche erreicht wer-
den. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die
Packung im Bereich der Mantelfläche überhaupt kei-
ne Faltkanten aufweist. Bevorzugt ist die Packung
einteilig ausgeführt. Insbesondere ist vorzugsweise
jedenfalls der aus dem Verbundmaterial hergestellte
Teil der Packung einteilig. Dieser Teil der Packung
kann durch weitere Elemente, beispielsweise durch
ein Öffnungs-, Ausgieß- und Verschlusselement (z.
B. ein Klapp- oder Drehverschluss aus Kunststoff)
oder eine Trinkhilfe (z. B. einen Strohhalm) ergänzt
werden.

[0031] Bei einer Ausgestaltung der Packung ist vor-
gesehen, dass die an die Scheinfaltlinien angrenzen-
den Teilbereiche der Mantelfläche jeweils in einem

Winkelbereich zwischen 160° und 200°, insbeson-
dere zwischen 170° und 190° zueinander angeord-
net sind. Ein besonderer Vorteil dieser Ausgestaltung
liegt darin, dass die Packung an ihren Seiten keine
Faltkanten und somit keine eckige Kanten aufweist.
Dies wird dadurch erreicht, dass der Packungsmantel
bei der Herstellung der Packung entlang der beiden
Scheinfaltlinien „zurückgefaltet” wird, sodass die an
die Scheinfaltlinien angrenzenden Teilbereiche der
Mantelfläche annähernd in derselben Ebene ange-
ordnet sind.

[0032] Eine weitere Ausbildung der Packung zeich-
net sich aus durch Ohren, die im unteren Bereich der
Packung an die Bodenflächen angelegt sind. Alter-
nativ oder zusätzlich zeichnet sich die Packung aus
durch Ohren, die im oberen Bereich der Packung an
die seitlichen Mantelflächen angelegt sind. Im unte-
ren Bereich der Packung können die Ohren auf unter-
schiedliche Weise an die Bodenfläche angelegt wer-
den: Eine Bodenvariante sieht vor, dass die Ohren
unter die Rechtecksflächen des – dazu leicht kup-
pelartig gewölbt ausgebildeten – Bodens geklappt
und dort befestigt werden. Eine andere Bodenvarian-
te sieht hingegen nach innen gerichtete Ohren vor,
die oberhalb der später eingeklappten Rechtecksflä-
chen des Bodens angeordnet sind. Die erste Varian-
te hat den Vorteil, dass die Ohren durch das Eigen-
gewicht der gefüllten Packung sicher an die Packung
gedrückt werden, die zweite Variante bietet hinge-
gen einen Boden mit besonders glatter Standfläche.
Die Anordnung der oberen Ohren an den seitlichen
Mantelflächen hat den Vorteil, dass auf der Obersei-
te der Packung ein Ausgießelement angeordnet wer-
den kann.

[0033] Die eingangs beschriebene Aufgabe wird
auch gelöst durch ein Verfahren zur Herstellung einer
Packung aus einem Packungsmantel aus einem Ver-
bundmaterial. Das Verfahren umfasst dabei wenigs-
tens die folgenden Schritte:

– Bereitstellen eines Packungsmantels nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 14 und
– Zurückfalten der Mantelfläche des Packungs-
mantels entlang von beiden Scheinfaltlinien.

[0034] Das Verfahren kann zusätzlich auch noch die
folgenden Schritte umfassen:

– Versiegeln des Packungsmantels im Bereich der
Bodenflächen,
– Ggf. Applizieren eines Ausgießelementes,
– Befüllen der Packung und
– Versiegeln des Packungsmantels im Bereich der
Giebelfläche.

[0035] Wie bereits zuvor beschrieben wurde, liegt
auch dem Verfahren die Idee zugrunde, eine Pa-
ckung aus einem Packungsmantel herzustellen, des-
sen Scheinfaltkanten keine Kanten der daraus her-
gestellten Packung bilden. Dies wird dadurch ermög-
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licht, dass der entlang von Scheinfaltlinien gefalte-
te Packungsmantel „zurückgefaltet” wird, wobei die
Faltung entlang der Scheinfaltlinien rückgängig ge-
macht wird. Die in dem Packungsmantel vorgesehe-
nen Scheinfaltlinien bilden also keine Kante der Pa-
ckung. Dies erlaubt die Herstellung von Packungen
mit aufwendigerer Geometrie.

[0036] Nach einer weiteren Ausbildung des Verfah-
rens ist schließlich vorgesehen, dass die an die
Scheinfaltlinien angrenzenden Teilbereiche der Man-
telfläche nach dem Zurückfalten wieder jeweils in ei-
nem Winkelbereich zwischen 160° und 200°, insbe-
sondere zwischen 170° und 190° liegen. Die Teilbe-
reiche der Mantelfläche sollen also so weit entlang
der Scheinfaltlinien zurückgefaltet werden, dass die
Mantelfläche nahezu stetige Übergänge zwischen
den Teilbereichen der Mantelfläche aufweist.

[0037] Die Erfindung wird nachfolgend anhand ei-
ner lediglich bevorzugte Ausführungsbeispiele dar-
stellenden Zeichnung näher erläutert. In der Zeich-
nung zeigen:

[0038] Fig. 1A: einen aus dem Stand der Technik be-
kannten Zuschnitt zum Falten eines Packungsman-
tels,

[0039] Fig. 1B: einen aus dem Stand der Technik be-
kannten Packungsmantel, der aus dem in Fig. 1A ge-
zeigten Zuschnitt gebildet ist, im flach gefalteten Zu-
stand,

[0040] Fig. 1C: den Packungsmantel aus Fig. 1B im
aufgefalteten Zustand,

[0041] Fig. 1D: den Packungsmantel aus Fig. 1C mit
vorgefalteten Boden- und Giebelflächen,

[0042] Fig. 1E: eine aus dem Stand der Technik be-
kannte Packung, die aus dem in Fig. 1A gezeigten
Zuschnitt gebildet ist, nach dem Verschweißen,

[0043] Fig. 1F: die Packung aus Fig. 1E mit ange-
legten Ohren,

[0044] Fig. 2A: einen Zuschnitt zur Herstellung einer
ersten Ausgestaltung eines erfindungsgemäßen Pa-
ckungsmantels,

[0045] Fig. 2B: einen Packungsmantel, der aus dem
in Fig. 2A gezeigten Zuschnitt gebildet ist, in einer
Vorderansicht,

[0046] Fig. 2C: den Packungsmantel aus Fig. 2B in
einer Rückansicht,

[0047] Fig. 2D: den Packungsmantel aus den
Fig. 2B und Fig. 2C im aufgefalteten Zustand,

[0048] Fig. 2E: den Packungsmantel aus Fig. 2D mit
nach außen vorgefalteten Boden- und Giebelflächen,
in perspektivischer Ansicht von hinten,

[0049] Fig. 2F: eine erste Ausgestaltung einer erfin-
dungsgemäßen Packung, die aus dem in Fig. 2E ge-
zeigten Packungsmantel gebildet ist, nach dem Ver-
schließen und mit appliziertem Öffnungs-, Ausgieß-
und Verschließelement, in perspektivischer Ansicht
von vorne,

[0050] Fig. 2G: die Packung aus Fig. 2F mit ange-
legten oberen Ohren und eingefalteten unteren Oh-
ren,

[0051] Fig. 2E': den Packungsmantel aus Fig. 2D
mit nach innen vorgefalteten Bodenflächen und nach
außen vorgefalteten Giebelflächen, in perspektivi-
scher Ansicht von hinten,

[0052] Fig. 2F': eine weitere Ausgestaltung einer er-
findungsgemäßen Packung, die aus dem in Fig. 2E'
gezeigten Packungsmantel gebildet ist, nach dem
Verschließen und mit appliziertem Öffnungs-, Aus-
gieß- und Verschließelement, in perspektivischer An-
sicht von vorne,

[0053] Fig. 2G': die Packung aus Fig. 2F' mit ange-
legten oberen Ohren und angelegter unterer Flossen-
naht,

[0054] Fig. 3A: einen Zuschnitt zur Herstellung ei-
ner zweiten Ausgestaltung eines erfindungsgemäßen
Packungsmantels,

[0055] Fig. 3B: einen Packungsmantels, der aus
dem in Fig. 3A gezeigten Zuschnitt gebildet ist, in ei-
ner Vorderansicht,

[0056] Fig. 3C: den Packungsmantel aus Fig. 3B in
einer Rückansicht,

[0057] Fig. 3D: den Packungsmantel aus den
Fig. 3B und Fig. 3C im aufgefalteten Zustand,

[0058] Fig. 3E: den Packungsmantel aus Fig. 3D mit
nach außen vorgefalteten Boden- und Giebelflächen,
in perspektivischer Ansicht von hinten,

[0059] Fig. 3F: eine erste Ausgestaltung einer erfin-
dungsgemäßen Packung, die aus dem in Fig. 3E ge-
zeigten Packungsmantel gebildet ist, nach dem Ver-
schließen und mit appliziertem Öffnungs-, Ausgieß-
und Verschließelement, in perspektivischer Ansicht
von vorne,

[0060] Fig. 3G: die Packung aus Fig. 3F mit ange-
legten oberen Ohren und eingefalteten unteren Oh-
ren,
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[0061] Fig. 3E': den Packungsmantel aus Fig. 3D
mit nach innen vorgefalteten Bodenflächen und nach
außen vorgefalteten Giebelflächen, in perspektivi-
scher Ansicht von hinten,

[0062] Fig. 3F': eine weitere Ausgestaltung einer er-
findungsgemäßen Packung, die aus dem in Fig. 3E'
gezeigten Packungsmantel gebildet ist, nach dem
Verschließen und mit appliziertem Öffnungs-, Aus-
gieß- und Verschließelement, in perspektivischer An-
sicht von vorne und

[0063] Fig. 3G': die Packung aus Fig. 3F' mit ange-
legten oberen Ohren und angelegter unterer Flossen-
naht.

[0064] In Fig. 1A ist ein aus dem Stand der Technik
bekannter Zuschnitt 1 dargestellt, aus dem ein Pa-
ckungsmantel gebildet werden kann. Der Zuschnitt
1 kann mehrere Lagen unterschiedlicher Materialien
umfassen, beispielsweise Papier, Pappe, Kunststoff
oder Metall, insbesondere Aluminium. Der Zuschnitt
1 weist mehrere Faltlinien 2 auf, die das Falten des
Zuschnitts 1 erleichtern sollen und den Zuschnitt 1
in mehrere Flächen aufteilen. Der Zuschnitt 1 kann
in eine erste Seitenfläche 3, eine zweite Seitenflä-
che 4, eine vordere Fläche 5, eine hintere Fläche 6,
eine Siegelfläche 7, Bodenflächen 8 und Giebelflä-
chen 9 unterteilt werden. Aus dem Zuschnitt 1 kann
ein Packungsmantel gebildet werden, indem der Zu-
schnitt 1 derart gefaltet wird, dass die Siegelfläche 7
mit der vorderen Fläche 5 verbunden, insbesondere
verschweißt werden kann.

[0065] Fig. 1B zeigt einen aus dem Stand der Tech-
nik bekannten Packungsmantel 10 im flach gefalteten
Zustand. Die bereits im Zusammenhang mit Fig. 1A
beschriebenen Bereiche des Packungsmantels sind
in Fig. 1B mit entsprechenden Bezugszeichen verse-
hen. Der Packungsmantel 10 ist aus dem in Fig. 1A
gezeigten Zuschnitt 1 gebildet. Hierzu wurde der Zu-
schnitt 1 derart gefaltet, dass die Siegelfläche 7 und
die vordere Fläche 5 überlappend angeordnet sind,
so dass die beiden Flächen miteinander flächig ver-
schweißt werden können. Als Ergebnis entsteht ei-
ne Längsnaht 11. In Fig. 1B ist der Packungsman-
tel 10 in einem flach zusammengefalteten Zustand
dargestellt. In diesem Zustand liegt eine Seitenflä-
che 4 (in Fig. 1B verdeckt) unter der vorderen Flä-
che 5 während die andere Seitenfläche 3 auf der hin-
teren Fläche 6 (in Fig. 1B verdeckt) liegt. In dem
flach zusammengefalteten Zustand können mehrere
Packungsmäntel 10 besonders platzsparend gesta-
pelt und transportiert werden. Daher werden die Pa-
ckungsmäntel 10 häufig an dem Ort der Herstellung
gestapelt und stapelweise zu dem Ort der Befüllung
transportiert. Erst dort werden die Packungsmäntel
10 vereinzelt und aufgefaltet, um mit einem Produkt,
beispielsweise mit einem Getränk, befüllt werden zu
können.

[0066] In Fig. 1C ist der Packungsmantel 10 aus
Fig. 1B im aufgefalteten Zustand dargestellt. Auch
hier sind die bereits im Zusammenhang mit Fig. 1A
oder Fig. 1B beschriebenen Bereiche des Packungs-
mantels 10 mit entsprechenden Bezugszeichen ver-
sehen. Unter dem aufgefalteten Zustand wird eine
Konfiguration verstanden, bei der sich zwischen den
beiden jeweils benachbarten Flächen 3, 4, 5, 6 ein
Winkel von etwa 90° ausbildet, so dass der Pa-
ckungsmantel 10 – je nach der Form dieser Flächen
– einen quadratischen oder rechteckigen Querschnitt
aufweist. Dem entsprechend sind die gegenüberlie-
genden Seitenflächen 3, 4 parallel zueinander ange-
ordnet. Das Gleiche gilt für die vordere Fläche 5 und
die hintere Fläche 6.

[0067] Fig. 1D zeigt den Packungsmantel 10 aus
Fig. 1C im vorgefalteten Zustand, also in einem Zu-
stand, in dem die Faltlinien 2 sowohl im Bereich der
Bodenflächen 8 als auch im Bereich der Giebelflä-
chen 9 vorgefaltet worden sind. Diejenigen Bereiche
der Bodenflächen 8 und der Giebelflächen 9, die an
die vordere Fläche 5 und an die hintere Fläche 6 an-
grenzen, werden auch als Rechtecksflächen 12 be-
zeichnet. Die Rechtecksflächen 12 werden bei der
Vorfaltung nach innen gefaltet und bilden später den
Boden bzw. den Giebel der Packung. Diejenigen Be-
reiche der Bodenflächen 8 und der Giebelflächen 9,
die an die Seitenflächen 3, 4 angrenzen, werden hin-
gegen als Dreiecksflächen 13 bezeichnet. Die Drei-
ecksflächen 13 werden bei der Vorfaltung nach au-
ßen gefaltet und bilden abstehende Bereiche aus
überschüssigem Material, die auch als „Ohren” 14 be-
zeichnet werden und in einem späteren Herstellungs-
schritt – etwa durch Klebverfahren – an die Packungs-
seiten angelegt werden.

[0068] In Fig. 1E ist eine aus dem Stand der Tech-
nik bekannte Packung 15, die aus dem in Fig. 1A ge-
zeigten Zuschnitt gebildet ist, gezeigt. Die Packung
15 ist nach dem Verschweißen, also im befüllten und
verschlossenen Zustand gezeigt. Im Bereich der Bo-
denflächen 8 und im Bereich der Giebelflächen 9 ent-
steht nach dem Verschließen eine Flossennaht 16. In
Fig. 1E stehen die Ohren 14 und die Flossennaht 16
ab. Sowohl die Ohren 14 als auch die Flossennaht 16
werden in einem späteren Herstellungsschritt, etwa
durch Klebverfahren, angelegt, dabei können auch
nur die Ohren 14 angesiegelt werden, wobei die Flos-
sennaht 16 zwangsweise zur Seite umgelegt wird.

[0069] Fig. 1F zeigt die Packung 15 aus Fig. 1E mit
angelegten Ohren 14. Zudem sind auch die Flossen-
nähte 16 an die Packung 15 angelegt. Die oberen,
im Bereich der Giebelfläche 9 angeordneten Ohren
14 sind nach unten umgeklappt und flach an die bei-
den Seitenflächen 3, 4 angelegt. Vorzugsweise sind
die oberen Ohren 14 mit den beiden Seitenflächen
3, 4 verklebt oder verschweißt. Die unteren, im Be-
reich der Bodenfläche 8 angeordneten Ohren 14 sind
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ebenfalls nach unten umgeklappt, jedoch flach an die
kuppelartig eingewölbte Unterseite der Packung 15
angelegt, die durch zwei Rechtecksflächen 12 der
Bodenfläche 8 gebildet wird. Vorzugsweise sind auch
die unteren Ohren 14 mit der Packung 15 – insbe-
sondere mit den Rechtecksflächen 12 – verklebt oder
verschweißt.

[0070] In Fig. 2A ist ein Zuschnitt 1' zur Herstel-
lung einer ersten Ausgestaltung eines bevorzugten
Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Pa-
ckungsmantels gezeigt. Die bereits im Zusammen-
hang mit Fig. 1A bis Fig. 1F beschriebenen Bereiche
des Zuschnitts sind in Fig. 2A mit entsprechenden
Bezugszeichen versehen. Die Bodenfläche 8 und die
Giebelfläche 9 sind bei dem Zuschnitt 1' gegenüber
dem Zuschnitt 1 aus Fig. 1A unverändert.

[0071] Ein erster Unterschied liegt jedoch darin,
dass die beiden Seitenflächen 3, 4, die vordere Flä-
che 5 und die hintere Fläche 6 zu einer einzigen Man-
telfläche 17 zusammengefasst sind. Die Mantelfläche
17 erstreckt sich – abgesehen von der Siegelfläche 7
– über die gesamte Breite des Zuschnitts 1'.

[0072] Ein zweiter Unterschied liegt darin, dass der
Zuschnitt 1' im Bereich der Mantelfläche 17 zwei
Scheinfaltlinien 18 aufweist. Die beiden Scheinfalt-
linien 18 verlaufen parallel zueinander und verlau-
fen durch einen Berührungspunkt SB von drei be-
nachbarten Dreiecksflächen 13 der Bodenfläche 8
und durch einen Berührungspunkt SG von drei be-
nachbarten Dreiecksflächen 13 der Giebelflächen 9.
Durch die Scheinfaltlinien 18 wird die Mantelfläche 17
in einen inneren Teilbereich 17A und in zwei äußere
Teilbereiche 17B geteilt. Der innere Teilbereich 17A
liegt zwischen beiden Scheinfaltlinien 18 und die äu-
ßeren Teilbereiche 17B liegen außerhalb der beiden
Scheinfaltlinien 18.

[0073] Ein weiterer Unterschied liegt in der Form der
Giebelfläche 9: Während die Länge L8 der Bodenflä-
che 8 über die gesamte Breite des Zuschnitts 1' kon-
stant ist, nimmt die Länge der Giebelfläche 9 unter-
schiedliche Werte ein. Angrenzend an die äußeren
Teilbereiche 17B der Mantelfläche 17 weist die Gie-
belfläche 9 eine verringerte Länge L9 min auf. An-
grenzend an den inneren Teilbereich 17A der Mantel-
fläche 17 weist die Giebelfläche 9 hingegen eine ver-
größerte Länge L9 max auf. Diese Gestaltung führt
dazu, dass der innere Teilbereich 17A eine geringere
Höhe aufweist als die äußeren Teilbereiche 17B. Für
die herzustellende Packung ergibt sich daraus eine
geneigte, schräg nach vorn abfallende Giebelfläche.

[0074] Anstelle der Rechtecksfläche 12 im Giebel-
bereich des bekannten Packungsmantels gemäß
Fig. 1D ist die vordere Giebelfläche im dargestell-
ten und insoweit bevorzugten Ausführungsbeispiel
von einer Giebelfläche 12G mit einer wenigstens ab-

schnittsweise konvex gebogenen Vorderkante 19 ge-
bildet. Im den oberen Eckbereichen der Giebelfläche
12G erkennt man zwei gebogene Prägelinien 19', die
der Giebelfläche 12G eine anmutige, an eine Ellipse
erinnernde Gestaltung verleihen. Zentrisch innerhalb
dieser Giebelfläche 12G ist eine kreisförmige Schwä-
chungslinie S gezeigt. Dabei handelt es sich bevor-
zugt um eine kreisrunde Aussparung im Trägermate-
rial, welche mit den übrigen Kunststoff- und ggf. Al-
Schichten des Verbundmaterials überspannt ist, ein
sog. „überbeschichtetes Loch”. Dessen Durchmes-
ser kann an die Größe des Schneidelements eines
um die Schwächungslinie aufzubringendes Ausgieß-
element angepasst sein oder relativ klein ausgeführt
sein, um das Eindringen eines Trinkhalms zu ermög-
lichen.

[0075] Die Bodenflächen 8 weisen zwei Eckpunkte
E8 und die Giebelflächen 9 weisen zwei Eckpunkte
E9 auf. Die Eckpunkte E8, E9 stellen Eckpunkte der
aus dem Zuschnitt 1' herzustellenden Packung dar.
Jedem Eckpunkt E8 einer Bodenfläche 8 ist ein ent-
sprechender Eckpunkt E9 einer Giebelfläche 9 zuge-
ordnet, bei dem es sich jeweils um denjenigen Eck-
punkt E9 handelt, der bei stehender Packung ober-
halb dieses Eckpunktes E8 angeordnet ist. Durch je-
weils zwei korrespondierende Eckpunkte E8, E9 ver-
läuft je eine Faltlinie 2', die jeweils zur Bildung einer
hinteren (vertikal verlaufenden) Kante der herzustel-
lenden Packung dient. Bei dem in Fig. 2A gezeigten
Zuschnitt 1' sind jedoch – ebenso wie bei dem daraus
hergestellten Packungsmantel und der daraus her-
gestellten Packung – nur zwei durchgehende Faltli-
nien 2' vorhanden. Zwischen den weiteren Eckpunk-
ten der Bodenflächen 8 und den korrespondierenden
Eckpunkten der Giebelflächen 9 – also auf der vorde-
ren Mantelfläche 17A sind gemäß der ersten Lehre
der Erfindung keine Faltlinien vorgesehen.

[0076] Fig. 2B zeigt eine erste Ausgestaltung eines
erfindungsgemäßen Packungsmantels 10', der aus
dem in Fig. 2A gezeigten Zuschnitt 1' gebildet ist, in
einer Vorderansicht. Die bereits im Zusammenhang
mit Fig. 1A bis Fig. 2A beschriebenen Bereiche des
Packungsmantels sind in Fig. 2B mit entsprechenden
Bezugszeichen versehen. Der Packungsmantel 10'
ist durch zwei Schritte aus dem Zuschnitt 1' entstan-
den: Zunächst wird der Zuschnitt 1' entlang der bei-
den Scheinfaltlinien 18 gefaltet. Anschließend wer-
den die beiden Teilbereiche 17A, 17B der Mantelflä-
che 17 im Bereich der Siegelfläche 7 miteinander ver-
bunden, insbesondere verschweißt, wodurch eine (in
Fig. 2B verdeckte) Längsnaht 11 entsteht. Der Pa-
ckungsmantel 1' hat also eine umlaufende, in Um-
fangsrichtung geschlossene Struktur mit einer Öff-
nung im Bereich der Bodenfläche 8 und mit einer Öff-
nung im Bereich der Giebelfläche 9. In der Vorder-
ansicht ist der innere Teilbereich 17A der Mantelflä-
che 17 sichtbar, die beidseitig von den Scheinfaltli-
nien 18 begrenzt wird. Die übrigen Teilbereiche 17B
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der Mantelfläche 17 sind auf der Rückseite des Pa-
ckungsmantels 10' und daher in Fig. 2B verdeckt.

[0077] In Fig. 2C ist der Packungsmantel 1' aus
Fig. 2B in einer Rückansicht dargestellt. Die be-
reits im Zusammenhang mit Fig. 1A bis Fig. 2B be-
schriebenen Bereiche des Packungsmantels sind in
Fig. 2C mit entsprechenden Bezugszeichen verse-
hen. In der Rückansicht sind die beiden äußeren Teil-
bereiche 17B der Mantelfläche 17 sichtbar, die durch
die Längsnaht 11 miteinander verbunden sind und die
beidseitig von den Scheinfaltlinien 18 begrenzt wird.
Der vordere Teilbereich 17A der Mantelfläche 17 ist
auf der Vorderseite des Packungsmantels 10' und
daher in Fig. 2C verdeckt.

[0078] Fig. 2D zeigt den Packungsmantel 1' aus
Fig. 2B und Fig. 2C im aufgefalteten Zustand. Die
bereits im Zusammenhang mit Fig. 1A bis Fig. 2C
beschriebenen Bereiche des Packungsmantels sind
in Fig. 2D mit entsprechenden Bezugszeichen verse-
hen. Der aufgefaltete Zustand wird durch eine Rück-
faltung des Packungsmantels 1' entlang der durch
die Mantelfläche 17 verlaufenden Scheinfaltlinien 18
erreicht. Die Rückfaltung erfolgt um etwa 180°. Die
Rückfaltung entlang der Scheinfaltlinien 18 hat zur
Folge, dass die beiden an die Scheinfaltlinie 18 an-
grenzenden Teilbereiche 17A, 17B der Mantelfläche
17 nicht mehr flach aufeinander liegen, sondern in
derselben Ebene angeordnet sind. Der Packungs-
mantel 10' ist daher nur in seinem flachen Zustand
(Fig. 2B, Fig. 2C) entlang der Scheinfaltlinien 18
gefaltet; im aufgefalteten Zustand (Fig. 2D) ist der
Packungsmantel 10' (ebenso wie die daraus herzu-
stellende Packung) hingegen nicht mehr entlang der
Scheinfaltlinien 18 gefaltet. Daher die Bezeichnung
„Schein”-Faltlinien 18.

[0079] In Fig. 2E ist der Packungsmantel 10' aus
Fig. 2D mit vorgefalteten Boden- und Giebelflä-
chen dargestellt. Die bereits im Zusammenhang mit
Fig. 1A bis Fig. 2D beschriebenen Bereiche des Pa-
ckungsmantels sind in Fig. 2E mit entsprechenden
Bezugszeichen versehen. Der vorgefalteten Zustand
bezeichnet (wie in Fig. 1D) einen Zustand, in dem die
Faltlinien 2 sowohl im Bereich der Bodenflächen 8 als
auch im Bereich der Giebelflächen 9 vorgefaltet wor-
den sind. Die Rechtecksflächen 12 werden bei der
Vorfaltung nach innen gefaltet und bilden später den
Boden bzw. den Giebel der Packung. Die Dreiecksflä-
chen 13 werden bei der Vorfaltung nach außen gefal-
tet und bilden abstehende Bereiche aus überschüs-
sigem Material, die auch als „Ohren” 14 bezeichnet
werden und in einem späteren Herstellungsschritt –
etwa durch Klebverfahren – an die Seitenflächen der
Packung angelegt werden.

[0080] Fig. 2F zeigt eine erste Ausgestaltung einer
erfindungsgemäßen Packung 15', die aus dem in
Fig. 2B gezeigten Packungsmantel 10' gebildet ist,

nach dem Verschweißen. Die bereits im Zusammen-
hang mit Fig. 1A bis Fig. 2E beschriebenen Bereiche
der Packung sind in Fig. 2E mit entsprechenden Be-
zugszeichen versehen. Die Packung 15' ist nach dem
Verschweißen, also im befüllten und verschlossenen
Zustand gezeigt. Aufgrund der vergrößerten Länge
L9 max der Giebelfläche 9 in ihrem an den inneren
Teilbereich 17A der Mantelfläche 17 angrenzenden
Bereich sowie in der verringerten Länge L9 min der
Giebelfläche 9 in ihrem an die äußeren Teilbereiche
17B der Mantelfläche 17 angrenzenden Bereich ent-
steht eine vergrößerte Giebelfläche. Auf dieser Gie-
belfläche ist die Packung 15' mit einem Ausgießele-
ment AE versehen, welches fast bis zur nach vor-
ne gewölbten Vorderkante 19 heranreicht. Im Bereich
der Bodenflächen 8 und im Bereich der Giebelflächen
9 entsteht nach dem Verschließen eine Flossennaht
16. In Fig. 2F stehen die Ohren 14 und die Flossen-
naht 16 ab. Sowohl die Ohren 14 als auch die Flos-
sennaht 16 werden in einem späteren Herstellungs-
schritt, etwa durch Klebverfahren, angelegt.

[0081] In Fig. 2G ist die Packung 15' aus Fig. 2F mit
angelegten Ohren 14 dargestellt. Die bereits im Zu-
sammenhang mit Fig. 1A bis Fig. 2F beschriebenen
Bereiche der Packung sind in Fig. 2G mit entspre-
chenden Bezugszeichen versehen. Neben den Oh-
ren 14 sind auch die Flossennähte 16 an die Packung
15' angelegt. Die oberen, im Bereich der Giebelflä-
che 9 angeordneten Ohren 14 sind nach unten umge-
klappt und flach an die Mantelfläche 17 angelegt. Vor-
zugsweise sind die oberen Ohren 14 mit der Mantel-
fläche 17 verklebt oder verschweißt. Die unteren, im
Bereich der Bodenfläche 8 angeordneten Ohren 14
sind ebenfalls nach unten umgeklappt, jedoch flach
an die Unterseite der Packung 15' angelegt, die durch
zwei Rechtecksflächen 12 der Bodenfläche 8 gebildet
wird. Vorzugsweise sind auch die unteren Ohren 14
mit der Packung 15' – insbesondere mit den Recht-
ecksflächen 12 – verklebt oder verschweißt. Die in
Fig. 2G dargestellte Packung 15' weist jedoch im Be-
reich der vorderen Mantelfläche 17A keine Faltkan-
ten auf. Die erfindungsgemäß nach vorne gewölbte
Vorderseite der Packung lässt sich im rechts darge-
stellten Horizontalschnitt durch die Ebene X der Pa-
ckung deutlich erkennen. Die geraden Packungskan-
ten 2' an den hinteren Packungskanten verlaufen von
den unteren Eckpunkten E8 bis zu den oberen Eck-
punkten E9.

[0082] In Fig. 2E' ist ebenfalls der Packungsmantel
10' aus Fig. 2D mit vorgefalteten Boden- und Giebel-
flächen dargestellt, weshalb auch hier entsprechende
Bezugszeichen verwendet werden. Der Unterschied
zu Fig. 2E liegt darin, dass die unteren Dreiecksflä-
chen 13 nicht nach außen, sondern nach innen ge-
faltet werden.

[0083] Fig. 2F' zeigt ebenfalls eine erste Ausgestal-
tung einer erfindungsgemäßen Packung 15', die aus
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dem in Fig. 2B gezeigten Packungsmantel 10' ge-
bildet ist, nach dem Verschweißen, befüllt und ver-
schlossen. Auch hier werden daher entsprechen-
de Bezugszeichen verwendet. Der Unterschied zu
Fig. 2F liegt darin, dass die Dreiecksflächen 13 vor
dem Verschweißen nicht nach außen, sondern nach
innen gefaltet wurden. Daher stehen die unteren „Oh-
ren” 14 nicht nach außen ab, sondern erstrecken sich
nach innen. Dies führt zu einer kürzeren Flossennaht
16.

[0084] In Fig. 2G' ist die Packung 15' aus Fig. 2F' mit
angelegten oberen Ohren 14 und angelegter oberer
Flossennaht 16 dargestellt. Auch hier werden daher
entsprechende Bezugszeichen verwendet. Die unte-
re Flossennaht 16 ist umgeklappt und flach an die
Unterseite der Packung 15' angelegt, die durch zwei
Rechtecksflächen 12B der Bodenfläche 8 gebildet
wird. Vorzugsweise ist die Flossennaht 16 mit der Pa-
ckung 15' – insbesondere mit einer Rechtecksfläche
12B – verklebt oder verschweißt. Der Unterschied zu
Fig. 2G liegt im Aufbau des Bodens der Packung 15':
In Fig. 2G sind die Ohren 14 unterhalb der Recht-
ecksflächen 12B angeordnet und somit von der Un-
terseite sichtbar; in Fig. 2G' sind hingegen die Recht-
ecksflächen 12 unterhalb der Ohren 14 angeordnet
und somit von der Unterseite sichtbar.

[0085] Fig. 3A zeigt einen Zuschnitt 1'' zur Her-
stellung einer zweiten Ausgestaltung eines erfin-
dungsgemäßen Packungsmantels. Der Zuschnitt 1''
in Fig. 3A entspricht im vorderen Bereich dem Zu-
schnitt 1' in Fig. 2A, so dass auch hier entsprechen-
de Bezugszeichen verwendet werden. Auch weist der
Zuschnitt 1'' im Bereich der Mantelfläche 17 zwei
Scheinfaltlinien 18 auf. Zudem verlaufen die Schein-
faltlinien 18 durch einen Berührungspunkt SB von
drei benachbarten Dreiecksflächen 13 der Bodenflä-
che 8 und durch einen Berührungspunkt SG von drei
benachbarten Dreiecksflächen 13 der Giebelflächen
9. Durch die Scheinfaltlinien 18 wird die Mantelfläche
17' in einen inneren Teilbereich 17A' und in zwei äu-
ßere Teilbereiche 17B' geteilt. Der innere Teilbereich
17A' liegt zwischen beiden Scheinfaltlinien 18 und die
äußeren Teilbereiche 17B' liegen außerhalb der bei-
den Scheinfaltlinien 18.

[0086] Anstelle der durchgehenden hinteren Faltli-
nien des ersten Ausführungsbeispiels sind hier kei-
ne durchgehenden Faltlinien auf den Mantelflächen
17B' vorhanden, sondern nur relativ kurze, sich so-
wohl unterhalb der Eckpunkte E9 und oberhalb der
Eckpunkte E8 anschließende Faltlinienstümpfe 2'',
zwischen denen sich (nach einer kleinen Unterbre-
chung) jeweils zwei aufgeteilte und im Wesentlichen
parallel verlaufende Faltlinien 20 und 20' erstrecken,
welche sich oben und unten nach einer kleinen Bie-
gung kurz vor den Faltlinienstümpfen 2'' stark annä-
hern.

[0087] Auch unten im inneren Teilbereich 17A' der
Mantelfläche 17' sind oberhalb der Eckpunkte E8 re-
lativ kurze Faltlinienstümpfe 2'' vorhanden, welche ei-
ne besonders gute Versiegelung des Bodens im Fal-
le einer Fertigung auf einem Dorn sicherstellen, ohne
dass sie den Gesamteindruck der Packung wesent-
lich verändern.

[0088] In Fig. 3B ist eine zweite Ausgestaltung eines
erfindungsgemäßen Packungsmantels 10'', der aus
dem in Fig. 3A gezeigten Zuschnitt 1'' gebildet ist, in
einer Vorderansicht dargestellt. Der Packungsmantel
10'' in Fig. 3B entspricht weitgehend dem Packungs-
mantel 10' in Fig. 2B, so dass auch hier entspre-
chende Bezugszeichen verwendet werden. Der Un-
terschied liegt nur in den zuvor beschriebenen Falt-
linienstümpfen 2'' im unteren vorderen Teilbereich
17A' der Mantelfläche 17' oberhalb der Eckpunkte
E8.

[0089] Fig. 3C zeigt den Packungsmantel 10'' aus
Fig. 3B in einer Rückansicht. Der Packungsmantel
10'' in Fig. 3C entspricht weitgehend dem Packungs-
mantel 10' in Fig. 2C, so dass auch hier entsprechen-
de Bezugszeichen verwendet werden. Einen prä-
gnanten Unterschied bilden wiederum die sich so-
wohl unterhalb der Eckpunkte E9 und oberhalb der
Eckpunkte E8 anschließende Faltlinienstümpfe 2''
und die dazwischen erstreckenden aufgeteilten Falt-
linien 20 und 20' in den äußeren Teilbereichen 17B'
der Mantelfläche 17'.

[0090] In Fig. 3D ist der Packungsmantel 10'' aus
Fig. 3B und Fig. 3C im aufgefalteten Zustand darge-
stellt. Der Packungsmantel 10'' in Fig. 3D entspricht
weitgehend dem Packungsmantel 10' in Fig. 2D, so
dass auch hier entsprechende Bezugszeichen ver-
wendet werden. Auch hier sind die Unterschiede auf-
grund der völlig anderen Gestaltung der Rückseite
des Packungsmantels durch die aufgeteilten Faltlini-
en 20 und 20' jedoch deutlich zu erkennen.

[0091] Fig. 3E zeigt den Packungsmantel 10'' aus
Fig. 3D mit vorgefalteten Boden- und Giebelflächen.
Der Packungsmantel 10'' in Fig. 3E entspricht weit-
gehend dem Packungsmantel 10' in Fig. 2E, so dass
auch hier entsprechende Bezugszeichen verwendet
werden. Gerade durch die Ansicht von hinten ist die
„Auflösung” der hinteren Packungskanten jedoch klar
ersichtlich.

[0092] In Fig. 3F ist eine zweite Ausgestaltung ei-
ner erfindungsgemäßen Packung 15'', die aus dem
in Fig. 3B gezeigten Packungsmantel 10'' gebildet
ist, nach dem Verschweißen, jedoch noch mit unten
und oben seitlich abstehenden Ohren 14, dargestellt.
Die Packung 15'' in Fig. 3F entspricht weitgehend
der Verpackung 15' in Fig. 2F, so dass auch hier ent-
sprechende Bezugszeichen verwendet werden. Auch
hier ist sie auf der Giebelfläche mit einem Ausgie-
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ßelement AE versehen, das fast bis zur nach vor-
ne gewölbten Vorderkante 19 heranreicht. Die unter-
schiedliche Ausgestaltung des hinteren Packungsbe-
reiches lässt sich bei der Ansicht von vorne jedoch
kaum ausmachen.

[0093] Fig. 3G zeigt schließlich die Verpackung 15''
aus Fig. 3F mit angelegten Ohren 14. Die Verpa-
ckung 15'' in Fig. 3G entspricht weitgehend der Ver-
packung 15' in Fig. 2G, so dass auch hier entspre-
chende Bezugszeichen verwendet werden. Auch hier
ist die ,Einschnürung' an den hinteren „Packungskan-
ten” durch die aufgeteilten Faltlinien 20 und 20' beim
Anblick von vorn fast nicht zu erkennen.

[0094] Die Fig. 3E', Fig. 3F' und Fig. 3G' sowie der
Schnitt X zeigen wiederum den Packungsmantel 10''
aus Fig. 3D mit vorgefalteten Boden- und Giebelflä-
chen, wobei die von den unteren Dreiecksflächen 13
gebildeten Ohren 14 nicht nach außen, sondern nach
innen gefaltet werden. Daher werden auch hier wie-
der entsprechende Bezugszeichen verwendet. Wie-
der erkennt man im Schnitt X die nach vorne gewölbte
Vorderwandung der Packung deutlich. Neben den et-
wa je eine um 45° abgewinkelte Fläche aufspannen-
den Faltlinien 20 und 20' an den hinteren „Packungs-
kanten” sind auch die ins Innere der Packung hinein-
gefalteten Ohren im Schnitt X gut zu erkennen.

Bezugszeichenliste

1, 1', 1'' Zuschnitt
2, 2' Faltlinie
2'' Faltlinienstumpf
3, 4 Seitenfläche
5 vordere Fläche
6 hintere Fläche
7 Siegelfläche
8 Bodenfläche
9 Giebelfläche
10, 10', 10'' Packungsmantel
11 Längsnaht
12B Rechtecksfläche
12G Giebelfläche
13 Dreiecksfläche
14 Ohr
15, 15', 15'' Packung
16 Flossennaht
17, 17' Mantelfläche
17A, 17A', 17B, 17B' Teilbereich (der Man-

telfläche 17)
18 Scheinfaltlinie
19, 19' Vorderkante, Prägeli-

nie (der vorderen Gie-
belfläche 12)

20, 20' Faltlinien
AE Ausgießelement
E8 Eckpunkt (der Boden-

fläche 8)

E9 Eckpunkt (der Giebel-
fläche 9)

S Schwächungslinie
SB Berührungspunkt (der

Dreiecksflächen 13
der Bodenfläche 8)

SG Berührungspunkt (der
Dreiecksflächen 13
der Giebelfläche 9)
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Patentansprüche

1.  Packungsmantel (10') aus einem Verbundmate-
rial zur Herstellung einer Packung (15'), umfassend:
– eine aus zwei Teilflächen (17A, 17B) gebildete
Mantelfläche (17),
– eine Längsnaht (11), die zwei Kanten des Verbund-
materials zu einem umlaufenden Packungsmantel
(10') verbindet, und
– zwei Scheinfaltlinien (18), die durch die Mantelflä-
che (17) verlaufen,
– wobei der Packungsmantel (10') entlang der beiden
Scheinfaltlinien (18) gefaltet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Packungsmantel (10') im Bereich der vorderen
Teilfläche (17A) zwischen den beiden Scheinfaltlini-
en (18) keine weiteren Faltlinien aufweist.

2.  Packungsmantel (10'') aus einem Verbundmate-
rial zur Herstellung einer Packung (15''), umfassend:
– eine aus zwei Teilflächen (17A', 17B') gebildete
Mantelfläche (17'),
– eine Längsnaht (11), die zwei Kanten des Verbund-
materials zu einem umlaufenden Packungsmantel
(10'') verbindet, und
– zwei Scheinfaltlinien (18), die durch die Mantelflä-
che (17') verlaufen,
– wobei der Packungsmantel (10'') entlang der bei-
den Scheinfaltlinien (18) gefaltet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Packungsmantel (10'') im Bereich der vorderen
Teilfläche (17A') zwischen den beiden Scheinfaltlini-
en (18) keine durchgehenden Faltlinien aufweist.

3.  Packungsmantel (10'') nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass dass auf der hinte-
ren Teilfläche (17B') Faltlinien (2'', 20, 20') vorgese-
hen sind, die wenigstens abschnittsweise unterbro-
chen und/oder aufgeteilt sind.

4.    Packungsmantel (10'') nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die auf der hinteren
Teilfläche (17B') angeordneten Faltlinien als Faltlini-
enstümpfe (2'') ausgebildet sind und dass die Faltlini-
enstümpfe (2'') im Bodenbereich und/oder im Giebel-
bereich des Packungsmantels (10'') angeordnet sein
können.

5.  Packungsmantel (10'') nach Anspruch 3 oder 4
dadurch gekennzeichnet, dass die auf der hinteren
Teilfläche (17B') angeordneten Faltlinien als aufge-
teilte und vorzugsweise im Wesentlichen parallel zu-
einander verlaufende Faltlinien (20, 20') ausgebildet
sind.

6.    Packungsmantel (10', 10'') nach Anspruch 1
oder einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Packungsmantel (10', 10'') ent-
lang der beiden Scheinfaltlinien (18) um einen Winkel
von jeweils etwa 180° flach gefaltet ist.

7.  Packungsmantel (10', 10'') nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, gekennzeichnet durch Bodenflächen
(8) und Giebelflächen (9), die auf gegenüberliegen-
den Seiten des Packungsmantels (10', 10'') angeord-
net sind.

8.  Packungsmantel (10', 10'') nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Bodenflächen (8)
und die Giebelflächen (9) jeweils zwei Rechtecksflä-
chen (8, 12B) bzw. Giebelflächen (9, 12G) und sechs
Dreiecksflächen (13) umfassen.

9.    Packungsmantel (10', 10'') nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Scheinfaltlinien
(18) durch den Berührungspunkt (SB) von drei be-
nachbarten Dreiecksflächen (13) der Bodenfläche (8)
und durch den Berührungspunkt (SG) von drei be-
nachbarten Dreiecksflächen (13) der Giebelfläche (9)
verlaufen.

10.    Packungsmantel (10', 10'') nach einem der
Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
die Giebelfläche (9) auf der Rückseite des Packungs-
mantels (10', 10'') eine geringere Länge (L9 min) auf-
weist als die Länge (L9 max) der Giebelfläche (12G)
auf der Vorderseite des Packungsmantels (10', 10'').

11.  Packungsmantel (10', 10'') nach einem der An-
sprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorderseite des Packungsmantels (10', 10'')
eine vordere Giebelfläche (12G) aufweist, welche
zur Mantelfläche (17A) durch eine wenigstens ab-
schnittsweise konvex gebogene Vorderkante (19) ab-
gegrenzt ist.

12.  Packungsmantel (10', 10'') nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die vordere Giebel-
fläche (12G) in den oberen Eckbereichen konvex ge-
bogene Prägelinien (19') aufweist.

13.  Packungsmantel (10', 10'') nach einem der An-
sprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
die vordere Giebelfläche (12G) eine, vorzugsweise
mittig angeordnete, Schwächungszone (S) aufweist.

14.  Packungsmantel (10', 10'') nach einem der An-
sprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass
die Scheinfaltlinien (18) auf der Außenseite des Pa-
ckungsmantels (10', 10'') gerillt sind.

15.  Packungsmantel (10', 10'') nach einem der An-
sprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass
die Faltlinien (2' bzw. 2'', 20, 20') auf der Innenseite
des Packungsmantels (10', 10'') gerillt sind.

16.  Packung (15', 15'') aus einem Verbundmateri-
al,
– wobei die Packung (15', 15'') aus einem Packungs-
mantel (10', 10'') nach einem der Ansprüche 1 bis 14
hergestellt ist, und
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– wobei die Packung (15', 15'') im Bereich der Bo-
denflächen (8) und im Bereich der Giebelflächen (9)
verschlossen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Packung (15', 15'') im Bereich der Mantelfläche
(17) keine bzw. keine durchgehenden Faltkanten auf-
weist.

17.  Packung (15', 15'') aus einem Verbundmateri-
al,
– wobei die Packung (15', 15'') aus einem Packungs-
mantel (10', 10'') nach einem der Ansprüche 1 bis 14
hergestellt ist, und
– wobei die Packung (15', 15'') im Bereich der Bo-
denflächen (8) und im Bereich der Giebelflächen (9)
verschlossen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Packung (15', 15'') im Bereich der vorderen Man-
telfläche (17A) keine bzw. keine durchgehenden Falt-
kanten aufweist.

18.  Packung (15', 15'') nach Anspruch 16 oder 17,
dadurch gekennzeichnet, dass dass auf der hinte-
ren Teilfläche (17B') Faltlinien (2'', 20, 20') vorgese-
hen sind, die wenigstens abschnittsweise unterbro-
chen und/oder aufgeteilt sind.

19.  Packung (15', 15'') nach Anspruch 16 bis 18,
dadurch gekennzeichnet, dass die an die Schein-
faltlinien (18) angrenzenden Teilbereiche (17A, 17B)
der Mantelfläche (17) jeweils in einem Winkelbereich
zwischen 160° und 200°, insbesondere zwischen
170° und 190° zueinander angeordnet sind.

20.  Packung (15', 15'') nach einem der Ansprüche
16 bis 19, gekennzeichnet durch Ohren (14), die im
unteren Bereich der Packung (15', 15'') an die Bo-
denflächen (8) angelegt sind.

21.  Packung (15', 15'') nach einem der Ansprüche
16 bis 20, gekennzeichnet durch Ohren (14), die im
oberen Bereich Packung (15', 15'') an die Mantelflä-
che (17) angelegt sind.

22.  Verfahren zur Herstellung einer Packung (15',
15'') aus einem Packungsmantel (10', 10'') aus einem
Verbundmaterial, umfassend die folgenden Schritte:
a) Bereitstellen eines Packungsmantels (10', 10'')
nach einem der Ansprüche 1 bis 15,
b) Zurückfalten der Mantelfläche (17) des Packungs-
mantels (10', 10'') entlang von beiden Scheinfaltlini-
en (18).

23.    Verfahren nach Anspruch 22, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die an die Scheinfaltlinien (18)
angrenzenden Teilbereiche (17A, 17B) der Mantel-
fläche (17) nach dem Zurückfalten wieder jeweils in

einem Winkelbereich zwischen 160° und 200°, insbe-
sondere zwischen 170° und 190° zueinander liegen.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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